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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  
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Öffentlichkeit 
 
/ 
 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
 Amt für Landwirtschaft und Forsten Amberg 
 Bayerisches Landesamt für Umwelt 
 Bayernwerk Netz GmbH 
 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Freiwillige Feuerwehr Amberg 
 PLEdoc GmbH  
 Polizeiinspektion Amberg  
 Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes- 
           und Regionalplanung 
 Regionaler Planungsverband 
 Solarenergie Förderverein Amberg 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Stadtentwicklung, Förder-

wesen 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.4 Tiefbauamt 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung 
 Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
 Wasserwirtschaftsamt Weiden 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

 Stadtheimatpflegerin 
 Stadt Amberg Referat 3 - Klimaschutzbeauftragte  
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.02 Flächennutzungsplan (öffentl. Auslegung) 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Förderwesen  
            (öffentl. Auslegung) 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.4 Tiefbauamt (öffentl. Auslegung) 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung (öffentl. Auslegung) 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (öffentl. Auslegung) 
 Amt für Landwirtschaft und Forsten Amberg (öffentl. Auslegung, aber mit Anre-

gungen bzgl. Aussamen und Haftungsausschluss) 
 Bund Naturschutz in Bayern e.V. (öffentl. Auslegung) 
 Polizeiinspektion Amberg (frühz. TöB) 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.27 Abfallentsorgung (öffentl. Auslegung) 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung (öffentl. Auslegung) 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 Bayerischer Bauernverband 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
 Bayernwerk Netz GmbH (öffentl. Auslegung) 
 Deutsche Telekom Technik GmbH (öffentl. Auslegung) 
 Freiwillige Feuerwehr Amberg (öffentl. Auslegung) 
 Industrie- und Handelskammer Regensburg 
 PLEdoc GmbH (frühz. TöB) 
 Stadt Amberg Referat 2 - Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.13 Grünplanung und Landespflege 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.23 Stadtentwicklung (öffentl. Auslegung) 

Übersicht der Stellungnahmen | Seite 1 von 1 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung — Stellungnahme vom 31.05.2021  | Seite 1 von 1 

1.       Absatz  
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
2. Absatz 
Der Vorschlag der genauen Grenzermittlung zwecks optimierter Planungssi-
cherheit wurde zur Kenntnis genommen (Grenzen zu den Flurstücken 1316, 
1306 und 1323), an den Vorhabenträger weitergeleitet und muss im Rahmen 
der Ausführungsplanung beachtet werden. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Amt für Landwirtschaft und Forsten Amberg — Stellungnahme vom 23.06.2021  | Seite 1 von 1 

1. Absatz 
Wird zu Kenntnis genommen. 
 
2./3. Absatz 
Die Bedenken bzgl. der Haftung für Schäden bei sachgemäßem Einsatz der landwirt-
schaftlichen Maschinen und Geräte, können durch einen Vertrag zum Ausschluss der 
Haftung (Haftungsfreistellungserklärung) juristische Rahmenbedingungen schaffen, um 
Regressforderungen diesbezüglich auszuschließen. Diese Haftungsfreistellungserklärung 
kann im Bauleitplanverfahren in einem privatrechtlichen Vertrag festgelegt werden. Der 
Betreiber hat sich bereit erklärt eine Haftungsfreistellungserklärung zu unterschreiben. 
 
4. Absatz 
Der Hinweis zur Verhinderung des Aussamens von Schadpflanzen wurde mit in das Pfle-
gekonzept aufgenommen. Unter Punkt 8.3 im vorhabenbezogenen Bebauungs– und 
Grünordnungsplan wird festgesetzt, dass aufkommende Neophyten auf der gesamten 
Fläche frühzeitig zu beseitigen sind, um eine Beeinträchtigung der angrenzenden agrar-
wirtschaftlich genutzten Flächen und den geplanten autochthonen Pflanzen in dem Gel-
tungsbereichen zu unterbinden. 
 
5. Absatz 
Der Rückbau der Hecken muss unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des Rückbaus 
geltenden Vorschriften erfolgen/geprüft werden. Mit dem Rückbau der Anlage entfällt 
auch der Ausgleichsbedarf und dem folgend die Pflicht zu Erhaltung und Pflege der Aus-
gleichsflächen. Die extensiv genutzte Flächen können i. d. R. wieder der Landwirtschaft 
unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Gesetzgebung zugeführt werden. 
 
1. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Grundstücke mit den Flurnummern 1362/9, 1319/0 
Gemarkung Amberg sind i. S. des § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) kein Wald. 
 
2. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. Ein Haftungsausschluss des Eigentümers der angrenzenden Flurstü-
cke im Norden (1304/1; 1304/13) bei Windbruch/Windwurf wird geprüft und an den 
Vorhabenträger weitergeleitet. Der Betreiber hat sich bereit erklärt eine Haftungsfreistel-
lungserklärung bzgl Windwurfs zu unterschreiben. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Bayerisches Landesamt für Umwelt — Stellungnahme vom 05.07.2022  | Seite 1 von 1 

Die Aussage bzgl. keiner konkret bekannten Geogefahren wird zur Kenntnis 
genommen. Sie wurde in der Stadtratssitzung vom 04.04.2022 bereits be-
handelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die genannte Stellungnahme wurde in der 
Stadtratssitzung vom 04.04.2022 behandelt. Der Hinweis auf die Stellung-
nahmen der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Immissions-
schutzbehörde bzgl. der Landschaftspflege und des technischen Umwelt-
schutzes wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage bzgl. der Kompetenzbereiche (vorsorgender Bodenschutz/
Wasserwirtschaft) des Wasserwirtschaftsamtes Weiden werden zur Kenntnis 
genommen. Alle drei Behörden waren in den Abwägungsprozess mit einge-
bunden. Stellungnahmen beider Fachstellen wurden berücksichtigt. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Bayerisches Landesamt für Umwelt — Stellungnahme vom 18.06.2021  | Seite 1 von 1 

Geogefahren 
Die Aussage bzgl. keiner konkret bekannten Geogefahren wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Rohstoffgeologie 
Der Hinweis bzgl. der nicht unmittelbar betroffenen Rohstoffgeologischen 
Belange wird zur Kenntnis genommen. Im Verfahren erfolgte keine Auswei-
sung externer Ausgleichsflächen. 
 
 
Örtliche/regionale Belange des Naturschutzes 
Der Hinweis auf die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde und 
der Unteren Immissionsschutzbehörde bzgl. der Landschaftspflege und des 
technischen Umweltschutzes wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage bzgl. der Kompetenzbereiche (vorsorgender Bodenschutz/
Wasserwirtschaft) des Wasserwirtschaftsamtes Weiden werden zur Kenntnis 
genommen. Alle drei Behörden waren in den Abwägungsprozess mit einge-
bunden. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 1 von 5 

Der Verweis auf die eingeschränkte Bebaubarkeit unter Hochspannungslei-
tungen wird zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen wird Folge geleistet. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

1./2. Absatz  
Wird zur Kenntnis genommen.  
Nach Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH wird die Festsetzung „Baugrenze“ 
um den folgenden Satz ergänzt "Benötigte Gebäude und dgl. sind außerhalb der ge-
nannten Leitungsschutzzone von 22,5 m beiderseits der Leitungsachse zu errichten." 
 

3. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Ein Höhenplan wurde der Bayernwerk vorgelegt und die Modulhöhen innerhalb der 
Leitungsschutzzone abgestimmt. Die innerhalb der Leitungsschutzzone mit der Bay-
ernwerk abgestimmten max. Modulhöhen von 2,5 m Höhe wurden in den Bebau-
ungsplan aufgenommen (Punkt 2.2 Höhe baulicher Anlagen). Außerhalb der Lei-
tungsschutzzone beträgt die zulässige Maximalhöhe 3,5 m (Punkt 2.2 Höhe baulicher 
Anlagen). 
 

4. Absatz 
Die Instruktion zur Konsultation der Bayernwerk Netz GmbH bei Bauvorhaben inner-
halb der Schutzzone wird zur Kenntnis genommen. 
 

5. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Maximalhöhen innerhalb und außerhalb der Lei-
tungsschutzzone wurden mit der Bayernwerk Netz GmbH abgestimmt. 
 

6. Absatz 
Siehe 1./2. Absatz. Innerhalb der Baubeschränkungszone (22,5 m beiderseits der 
Leitungsachse) sind keine Gebäude (Wartung/Trafostation) zulässig. 
 

7. Absatz 
Der Hinweis die Bauakte zur Ausführungsplanung zur endgültigen Stellungnahme 
nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) dem Betreiber (Bayern Netz GmbH) zukom-
men zu lassen wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausführungspla-
nung  beachtet. 
 

8./9. Absatz 
Der Mast befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des  Bebauungsplanes auf 
Flurstück Nr. 1316 in einem Abstand von ca. 26 m und auf dem Flurstück Nr. 1362 
einem Abstand von ca. 28m  zum Geltungsbereich - die geforderten Abstände wer-
den demnach eingehalten. 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 2 von 5 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

1. Absatz 
Die Anmerkung im Bezug auf die unterirdischen Erdungsanlagen und ihre 
Unversehrtheit werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung beachtet. 
2. Absatz 
Der Hinweis zur maximal zulässigen Höhe unter der Schutzzone von 2,5 m 
wird Vermerkt und in die Planung mit aufgenommen. Pflanzhöhen oberhalb 
2,5 m sind mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen.  
3. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Pflanzen innerhalb der Leitungsschutzzone 
über einer Höhe von 2,5 m werden auf Kosten des Eigentümers vom Lei-
tungsbetreiber zurückgeschnitten. 
4./5. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. Im Schutzzonenbereich dürfen keine Erdmieten oder 
Baumaterial gelagert werden, welche/s das bestehende Erdniveau verändert 
und den Sicherheitsabstand unterschreitet. Sollte dies dennoch unvermeid-
bar sein ist die Bayern Netz GmbH zu konsultieren. 
6. Absatz 
Der Hinweis zu Zäunen in der Baubeschränkungszone wird aufgenommen. Es 
wurde festgesetzt dass diese aus nichtleitendem Material herzustellen sind 
(Holz/kunststoffummantelter Maschendraht), Pfeiler und leitenden Zäune 
müssen geerdet werden. 
7. Absatz 
Siehe Seite 7 Absatz 1/2 
7. Absatz 
Die Erklärung bzgl. des Schattenwurfs und möglicher umbauten der Maste 
wird zur Kenntnis genommen. Der Schattenwurf ist gegeben und wird akzep-
tiert. 
8. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Krananlagen sowie Technik– und Wartungsge-
bäude werden außerhalb der Leitungsschutzzone (22 m beidseitig) errichtet 
und dürfen nicht in den Schutzzonenbereich hineinragen. Innerhalb der Lei-
tungsschutzzone sind Gebäude jeglicher Art nicht zulässig. 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 3 von 5 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

1./2. Absatz 
Der Hinweis bzgl. ungünstigen Witterungsverhältnissen und naturbedingter 
Schäden (Eis-und Schneeklumpen; Vogelkot) wird zur Kenntnis genommen.  
 
3. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. Die Emissionen von flüssigen oder gasförmigen Stoffen 
in der Nähe von Hochspannungsleitungen werden bei der Erstellung von Be-
bauungsplänen/Flächennutzungsplänen berücksichtigt. Emissionen (feste; 
flüssige; gasförmige) die durch ein Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen 
und die Betriebssicherheit beeinflussen könnten sind nicht bekannt. Eine Zu-
sammenarbeit mit der Unteren Immissionsschutzbehörde ist vorgesehen. 
 
4. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Bestands– und Betriebssicherheit der Trasse 
in diesem Bereich müssen gewährleistet werden. 
 
5. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. 
 
6./7. Absatz 
Die Hinweise und Auflagen (Sicherheitskonzept) bzgl. des in der Nähe arbei-
tenden Fachpersonals werden zur Kenntnis genommen und weitergegeben. 
Eine Anfrage der maximalen Arbeitshöhen im zu bearbeitenden Bereich ist 
mit den Bayernwerk Netz GmbH auf max. 2,5 m innerhalb der Leitungs-
schutzzone und max. 3,5 m außerhalb der Leitungsschutzzone festgelegt . 
 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 4 von 5 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

1. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 5 von 5 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Bund Naturschutz in Bayern e.V. — Stellungnahme vom 04.07.2021  | Seite 1 von 1 

1. Absatz 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 
2. Absatz 
Eine Aufständerung zwecks optimaler Beweidung ist als Alternative unter 
Punkt 8.3 aufgeführt. Die vorhandenen Gehölzstrukturen sind als Biotop Nr. 
AM-0102-009 „Gehölzstrukturen und Grasfluren im südl. Stadtrand-Bereich “ 
in der Biotopkartierung erfasst, als erhaltungswürdig festgesetzt (Punkt 8.1 
VBB/Grünordnungsplan) und werden somit durch die auf Ebene des Bebau-
ungsplanes festgesetzten 2-reihigen Heckenpflanzungen (standortgerechte 
Feldgehölze) fortgeführt.  
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Deutsche Telekom Technik GmbH — Stellungnahme vom 16.06.2021  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen.  



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e
 B

et
ei

lig
u

n
g 

Vorlage 005/0022/2023 Anlage 10,  Seite 13 
In der Fassung vom 15.03.2023 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Freiwillige Feuerwehr Amberg — Stellungnahme vom 02.06.2021  | Seite 1 von 1 

Ein Schlüssel für das Zugangstor kann hinterlegt werden. Dies ist im Zuge der 
Ausführungsplanung zu beachten. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

PLEdoc GmbH — Stellungnahme vom 19.05.2022 | Seite 1 von 1 

Der Hinweis auf von Pledoc verwalteten Versorgungsanlagen wird zur Kennt-
nis genommen.  
Da die o.g. Versorgungsanlagen von den geplanten Maßnahmen nicht betrof-

fen sind, besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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In der Fassung vom 15.03.2023 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Polizeiinspektion Amberg — Stellungnahme vom 09.06.2022 | Seite 1 von 1 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf mögliche 

Blendungen durch die PV-FF-Anlage in Richtung der Köferinger Straße wurde 

aufgenommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. Da Sichtbeziehun-

gen zwischen der Straße und dem Vorhabengebiet bestehen wurde ein 

Blendgutachten beauftragt, was zu folgendem Ergebnis kommt: 

„Durch die Realisierung der geplanten PV-FF-Anlage sind bei Ausführung der 

Anlage gemäß des vorliegenden Konzeptes und unter Realisierung der vorge-

sehenen Ausrichtung der Modulreihen keine Störungen auf der Köferinger 

Straße und in der relevanten Entfernung umliegenden Wohnbebauung durch 

den Moduloberflächen ausgehende Blendreflexionen zu erwarten. 

In Richtung der Köferinger Straße wurden bei Untersuchung der geplanten 

Anlagegeometrie lediglich Reflexionen in Richtung der festgelegten Beobach-

ter ermittelt, die außerhalb des für die Fahrer relevanten Sichtfeldes liegen 

und die somit nicht als relevante Störung des Verkehr einzuschätzen sind. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Regierung der Oberpfalz Sachgebiet 24 — Stellungnahme vom 10.06.2022  | Seite 1 von 1 

Die genannte Stellungnahme wurde bereits in der Stadtratssitzung  vom 

04.04.2022 behandelt. Im Zuge dessen wurden Ziele und Grundsätze des LEP 

in die Entwurfsfassung zur Bauleitplanung eingearbeitet und berücksichtigt.  

Weitere Änderungen zum Entwurfsstand sind nicht erforderlich.  



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e
 B

et
ei

lig
u

n
g 

Vorlage 005/0022/2023 Anlage 10,  Seite 17 
In der Fassung vom 15.03.2023 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Regierung der Oberpfalz Sachgebiet 24 — Stellungnahme vom 28.06.2021  | Seite 1 von 2 

Die in der Stellungnahme genannten Ziele und Grundsätze des LEP wurden in 
den Entwurfsunterlagen zur Bauleitplanung eingearbeitet und entsprechend 
berücksichtigt. 
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Die in der Stellungnahme genannten Ziele und Grundsätze des LEP wurden in 
den Entwurfsunterlagen zur Bauleitplanung eingearbeitet und entsprechend 
berücksichtigt. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Regionaler Planungsverband — Stellungnahme vom 10.06.2022  | Seite 1 von 1 

Der Hinweis auf den Beitrag zu den Erfordernissen BX1 und BX4 des Regio-

nalplans Oberpfalz-Nord wird zur Kenntnis genommen.  
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Köferinger Straße“  

Regionaler Planungsverband — Stellungnahme vom 25.06.2021  | Seite 1 von 1 

Dem Beitrag zu den Erfordernissen BX1 und BX4  des Regionalplans Ober-
pfalz-Nord wird mit der Planung nachgekommen. 
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Solarenergie Förderverein Amberg — Stellungnahme vom 21.05.2022  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen.   

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Solarenergie Förderverein Amberg — Stellungnahme vom 19.06.2021  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Empfehlungen 
Die Empfehlungen bzgl. Infotafel, CO2-Einsparungen und Einweihungsveran-
staltung sind nicht Teil der Bauleitplanung. Die Hinweise werden an den In-
vestor weitergeleitet.  
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz / Bodenschutz — Stellungnahme vom 13.06.2022  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 13.06.2022  | Seite 1 von 1 

Die obengenannte Stellungnahme wurde bereits in der Stadtratssitzung vom 

04.04.2022 behandelt. Im Zuge dessen wurde eine neue Festsetzung zu den 

vorhandenen Dränsystemen unter Punkt 7.5 in den Entwurfsstand zum Be-

bauungsplan aufgenommen. Weitere Änderungen zum Entwurfsstand sind 

nicht erforderlich.  
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 22.06.2021  | Seite 1 von 1 

1. Absatz 
Der Hinweis auf die Grenzen der Flurstücke 1319;1362/9;1316 mit der Ge-
markung Amberg die an einem wassersensiblen Bereich entlang verlaufen 
(Mantlachtgraben), wird berücksichtigt. Bei oberflächennahem Grundwasser 
sind auf verzinkte Stahlprofile zu verzichten oder eine geeignete Beschich-
tung zur Minimierung von Auswaschungen zu Verwenden (Punkt 7.4 im 
vBBP und Grünordnungsplan) 
 
2. Absatz 
Die Anmerkung zu Überschwemmung bei 100-jährig auftretenden Regener-
eignissen (>HQ100) wir zur Kenntnis genommen. 
 
3. Absatz 
Die detaillierte Lage der Drainageleitung wird im Rahmen der Ausführungs-
planung bestimmt und durch den Vorhabenträger in Abstimmung mit der 
Stadt Amberg bzgl. des Wasserrechts berücksichtigt. (Punkt 7.5 im v BBP) 
 
4. Absatz 
Eine Absenkung des Grundwassers ist bei diesem Projekt nicht vorgesehen 
und durch die geplanter Nutzung auch nicht zu erwarten. 
 
5. Absatz 
Auf die Sickerfähigkeit der Bodenbefestigungen wird bei der Ausführung (z. 
B. Schotterrasen) explizit geachtet. Dies wird unter Punkt 7.2 in den Festset-
zungen aufgeführt. 
 
6. Absatz 
Wird zu Kenntnis genommen. 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 13.06.2022  | Seite 1 von 3 

1. Absatz 
Wird zur Kenntnis genommen. Die dezentrale Energieversorgung und die 
Wertigkeit der landwirtschaftlichen (Ertragswert von 4000) Flächen wurden 
bei den Abwägungsprozessen besonderer  Beachtung gewidmet. Eine nach-
haltige Raumentwicklung der Region ist hier das Ziel.  
Eine Inanspruchnahme von Landwirtschaftlichen Flächen ist nicht zu vermei-

den, da ausreichend große versiegelte Flächen oder Konversionsflächen nicht 

zur Verfügung stehen. Des Weiteren gehen die Flächen nicht dauerhaft verlo-

ren, wie es bei der Ausweisung eines Gewerbes- oder Wohngebiets der Fall 

wäre, sondern stehen nach Ablauf der Frist wieder der Landwirtschaft zur 

Verfügung. Weiterhin ist anzumerken, dass die Photovoltaik eine vergleichs-

weise flächensparende Form der Erneuerbaren Energien, vor allem im Ver-

gleich zu den genannten Biogasanlagen darstellt und demnach zu einer flä-

chensparenden Energiewende beiträgt. Aufgrund dessen wird die Überpla-

nung der Ackerfläche als hinnehmbar beurteilt.  

2.Absatz 

Der Hinweis auf die Mindestgröße der Heckenpflanzung wird zur Kenntnis 

genommen.  Im Bebauungsplan  ist die Mindestqualität für Sträucher H 60-

100 cm und Heister 150-200 cm bereits festgesetzt. Siehe die Pflanzschema 

im Vorhaben- und Erschließungsplan. Die Forderungen sind demnach als er-

füllt zu betrachten. Der weitere Hinweis auf die Pflege der Heckenpflanzun-

gen wird zur Kenntnis genommen. Eine in der Begründung beschriebene 

Pflege der Heckenpflanzungen ist bereits im Bebauungsplan festgesetzt wor-

den. Siehe Teil des Bebauungsplanes Vorhaben-und Erschließungsplan. Die 

Forderungen können als erfüllt betrachtet werden. Die Entwicklungspflege 

und eine Bürgschaft in angemessener Höhe werden im Durchführungsver-

trag verankert. Die Bürgschaft deckt insbesondere die Herstellung der Aus-

gleichsflächen, deren Pflege und den Rückbau ab.  
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 13.06.2022  | Seite 2 von 3 

3. Absatz 
Der Hinweis auf Mahd bzw. Pflege innerhalb der Freiflächenphotovoltaikanla-
ge wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan setzt bereits unter 
Punkt 8.3 fest, dass der Aufwuchs ein bis zweimal zu mähen und das Mähgut 
abzufahren und in den ersten fünf Jahren der erste Schnitt ab 01. Juni und 
der zweite Schnitt ab 15. August durchzuführen ist. Des Weiteren ist im Be-
bauungsplan bereits festgelegt, dass nach fünf Jahren eine Erfolgskontrolle 
mit der UNB durchzuführen ist und gegebenenfalls der Mähzeitpunkt anzu-
passen ist.  Die Forderung der UNB kann somit als erfüllt betrachtet werden.  
Ein Monitoring der Pflege- und Artenschutzmaßnahmen wird im Durchfüh-

rungsvertrag zwischen der Stadt Amberg und dem Vorhabenträger verankert.  



    

öf
fe

n
tl

ic
h

e 
A

u
sl

e
g

u
n

g
 

Vorlage 005/0022/2023 Anlage 10,  Seite 28 
In der Fassung vom 15.03.2023 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B
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1.Absatz  
Die grundsätzliche Zustimmung mit der Eingriffsregelung wird zur Kenntnis 
genommen. Die Verwendung des autochthonen Saatgutes ist im BNatschG § 
40 Abs.4 geregelt. „das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut außerhalb ih-
rer Vorkommensgebiete bis einschließlich 1. März 2020;  bis zu diesem Zeit-
punkt sollen in der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur inner-
halb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden. “   
Die Minimierung des Ausgleiches wird in der Bauleitplanung begründet, da 
die Fläche auch nach dem Bau der Photovoltaikanlage extensiv genutzt wird 
und keine Beeinträchtigung besonders wertvoller Lebensräume entsteht. 
Auch zur Erhöhung der Strukturvielfalt wird eine Neuanlage von Biotopele-
menten (Kieshaufen, Totholzhaufen und/oder Wurzelstöcken) angelegt. Die 
Strukturvielfalt auf der Fläche wird durch die Anlage eher erhöht. Zudem 
wird durch die vorgesehene Verankerung der Module ohne Betonfundamen-
te die Versiegelung auf ein Minimum gehalten. Das Niederschlagswasser 
kann im gesamten Planungsgebiet ungehindert versickern.  
Der Bebauungsplan setzt bereits unter Punkt 8.4 fest, dass alternativ zu Re-
gio-Saatgut eine Mahdgutübertragung von Wiesen im Landschaftsraum in 
Absprache mit der UNB durchgeführt werden kann.  
Unter Punkt 8.2 ist im Bebauungsplan bereits festgelegt, dass die Kopien der 

Lieferscheine der Bepflanzung sowie die Autochthonitätsnachweise an die 

UNB zu übermitteln sind.  

2.Absatz 

Der Hinweis auf die Reinigung der Module wurde zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan setzt bereits unter Punkt 7.6 fest, dass die Pflege der 

Grundstücks- und Modulflächen ohne Einsatz von Pflanzschutzmitteln bzw. 

chemischen Reinigungsmitteln zu erfolgen hat. Die Forderung kann somit als 

erfüllt betrachtet werden.  
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ASK Punktnachweis 
Die Artenschutzkartierung (Fasan, Feldlärche, Feldschwirl, Goldammer, Reb-
huhn, Sumpfrohrsänger, Wachtelkönig) wird berücksichtigt. 
 
 
 
Biotopkartierung (naturnahe Hecke; Nr.102.009)  
Das Biotop naturnahe Hecke wurde in die Planung mit einbezogen und als zu 
erhalten (unter Punkt 8.1) im vorhabenbezogenen Bebauungs– und Grünord-
nungsplan festgesetzt. 
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Zur Kenntnisnahme 
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Landwirtschaftliche Fläche 
Die dezentrale Energieversorgung und die Wertigkeit der landwirtschaftli-
chen (Ertragswert von 4000) Flächen werden bei den Abwägungsprozessen 
besonderer Beachtung gewidmet. Eine nachhaltige Raumentwicklung der 
Region ist hier das Ziel.  
 
Schlussfolgerung  
Der Hinweis zur saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) wurde mit auf-
genommen und an das Planungsbüro weitergeleitet, welche selbige bereits in 
Auftrag gegeben hat. Nach Durchführung der saP wurden alle naturschutzre-
levanten Aspekten mit der der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
Das Fazit der saP lautet: „Für europäische Vogelarten, die im nahen Umfeld 
des Geltungsbereichs vorkommen oder Potenziell vorkommen können, sind 
die projektbedingten Wirkfaktoren und Wirkprozesse unter Berücksichtigung 
der Maßnahmen zur Vermeidung so gering, dass die ökologischen Funktio-
nen der betroffenen Fortpflanzung– und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird und eine Verschlechterung der Erhaltungszustände 
der lokalen Populationen nicht entsteht.“  
Um die Wandermöglichkeiten von Tieren wie Igel und Hase nicht zu zer-
schneiden, wird ein Mindestabstand zwischen 10 und 15 cm zwischen der 
Unterkannte Zaun und der Oberkannte Gelände festgelegt. Sollte eine Bewei-
dung mit Schafen unter Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregelungen 
unter den Modulen möglich sein, ist der Zaun mindestens für die Dauer der 
Beweidung wolfsicher zu gestalten. Maßnahmen zur wolfssicheren Umzäu-
nung sind unter anderem ein Untergrabungsschutz über Elektrolitze außer-
halb des Zauns in max. 20 cm Bodenhöhe und 20 cm Abstand vom Zaun oder 
eine temporäre Umzäunung von wechselnden Teilflächen innerhalb der Anla-
ge (max. 50 % der Fläche) mit wolfabweisenden Elektrozaunnetzen. 
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Anmerkung 
Die Aufwertung von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Bereich des Pla-
nungsgebietes ist ein Ziel des Konzepts. Der Hinweis zur besonderen Beach-
tung von Wiesenbrütern (Feldlärche) und Feldvögeln wurde mit aufgenom-
men und in die Abwägung mit eingebunden. Nach Abschluss der saP ist fest-
zustellen, dass weder bei Reptilien noch bei europäischen Vogelarten gem. 
Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 i.V.m. 
Abs. 5 BNatschG ausgelöst werden. 
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Köferinger Straße“  

Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr — Stellungnahme vom 02.06.2022  | Seite 1 von 1 

Die Anbauverbotszone ist im Bebauungsplan bereits berücksichtigt.   

Ein Geh- und Radweg liegt außerhalb des zu beplanenden Gebiets des Bebau-

ungsplanes.  
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung — Stellungnahme vom 07.06.2021  | Seite 1 von 1 

Der Hinweis zu dem Auslösen von Abstandsflächen ab 2 m Höhe wird zur 
Kenntnis genommen. In den Festsetzungen unter punkt 6. Einfriedungen im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird eine maximale Höhe von 2,20 fest-
gesetzt. Abstandsflächen die dadurch auslösen, werden eingehalten. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Stadtentwicklung, Förderwesen — Stellungnahme vom 08.06.2021  | Seite 1 von 1 

Die Aussage bzgl. der Abwesenheit von Vermutungsflächen und be-
kannten Bodendenkmälern wird vermerkt. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.4 Tiefbauamt — Stellungnahme vom 11.06.2021  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen 
 
Die Passage wurde angepasst 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung — Stellungnahme vom 01.06.2021  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH — Stellungnahme vom 23.05.2022  | Seite 1 von 1 

Zu Strom: Wird zur Kenntnis genommen.  

Eine bestehende Trafostation liegt außerhalb des Bebauungsplanes und wird 

nicht beeinträchtigt (Kann bei Bedarf zusätzlich im DV festgeschrieben wer-

den). 

 

Zu Gas: Zur Kenntnisnahme. 

 

Zu Wasser: Der Hinweis auf einen Wasserzählerschacht und privaten Wasser-

hausanschluss wird zur Kenntnis genommen. Die vorhandenen Versorgungs-

anlagen sind im Bebauungsplan bereits berücksichtigt.  

Der Wasserzählerschacht befindet sich im Bereich der Ausgleichsfläche A1 an 

der nordwestlichen Ecke im Geltungsbereich. Eine Umlegung für den Wasser-

zählerschacht ist nicht erforderlich.  

Der Zugang zu den privaten Wasserleitungen im Bereich der Ausgleichsflä-

chen ist über den Pachtvertrag abgedeckt. Die Leitungen zum Anwesen 

„Köferinger Straße 5“ liegen hauptsächlich unter dem an den Geltungsbe-

reich angrenzenden Weg. Eine Umlegung ist also auch hier nicht erforderlich.  
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH — Stellungnahme vom 27.05.2021  | Seite 1 von 1 

Die detailliert Lage dieser Versorgungsleitungen muss im Rahmen der Aus-
führungsplanung beachtet und durch den Vorhabenträger in Abstimmung  
mit den Stadtwerken Amberg berücksichtigt werden. Die Lage wurde nach 
Abstimmung unter „Hinweise durch Planzeichen“ in den Bebauungsplan auf-
genommen.  
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 14.06.2022 | Seite 1 von 1 

Die obengenannte Stellungnahme wurde bereits in der Stadtratssitzung vom 

04.04.2022 behandelt. Im Zuge dessen wurde eine neue Festsetzung zur Un-

terweisung in der gesättigten Zone auf verzinkte Stahlprofile unter Punkt 7.4 

in den Entwurfsstand zum Bebauungsplan aufgenommen. Weitere Änderun-

gen zum Entwurfsstand sind nicht erforderlich.   
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 15.06.2021  | Seite 1 von 4 

1. Beabsichtigte Planungen und Maßnahmen 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
2. Wasserversorgung 
Zur Kenntnisnahme 
 
 
3. Grundwasser 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Beschaffenheit des Untergrunds (tonige Schutzfelsschichten der Ober-
kreide, bereichsweise Kalk– und Mergelsteine des Weißen Juras/in Senken 
lehmige bis sandig-kiesige Talfüllungen) sowie das  nicht auszuschließenden 
Vorkommen von geringmächtigen, hangenden Grundwasservorkommen 
oberhalb des Karstgrundwassers wird zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 15.06.2021  | Seite 2 von 4 

Die Unterweisung in der gesättigten Zone auf verzinkte Stahlprofile wegen 
der Auswaschung von Schwermetallen zu verzichten wurde aufgenommen. 
Eine Alternative aus unverzinktem Stahl, Aluminium oder Edelstahl wird hier 
avisiert. 
 
 
 
 
Pflege der Grundstücks und Modulflächen 
 
Die Pflege der Flächen erfolgt ohne den Einsatz von Düngemitteln, Fungizi-
den und Insektiziden. Die Pflege/Wartung der Solarmodule wird ohne chemi-
sche Lösungsmittel bewerkstelligt. Schmutzwasser fällt nicht an, Nieder-
schlagswasser ist breitflächig vor Ort zu versickern. Der punkt ist unter 8.3 
Pflege innerhalb der Freiflächenphotovoltaikanlage im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan festgesetzt. 
 
 
Lage zu Gewässern 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Altlasten 
 
Der Hinweis über nicht vorhandene Altlasten/Verdachtsflächen wird zur 
Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 15.06.2021  | Seite 3 von 4 

Der Verweis auf den nicht korrekten Ansprechpartner (Landratsamt Amberg 
Sulzbach) im Bezug auf die Fortschreibung des Katasters wird Vermerkt. 
Korrekt wäre hier das Referat 5 (Stadtentwicklung und Bauen) der Stadt Am-
berg zuständig. Im Referat das Stadtplanungsamt und davon die Abteilung 
für Grünplanung und Landespflege. 
 
 
 
Bei vermuteten Altlasten besteht eine Mitteilungspflicht nach Art. 1 Bay-
BodSchG an das Umweltamt der Stadt Amberg. Es sind keinen vermutetet 
Altlasten im Vorhabengebiet bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme. Es wurden aufgrund der geringen Eingriffe in Boden 
kein Bodenmanagement angeregt und in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Die Eingriffe wurden im Umweltbericht beurteilt. 
 
 
 
Schritte zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen im Bezug 
auf das Schutzgut Boden wurden aufgenommen. 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e
 B

et
ei

lig
u

n
g 

Vorlage 005/0022/2023 Anlage 10,  Seite 44 
In der Fassung vom 15.03.2023 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 159 „Photovoltaik-Freiflächenanlage an der 
Köferinger Straße“  

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 15.06.2021  | Seite 4 von 4 

Zur Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme 
 


